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In der Bundesrepublik hat siıch ın den etzten Jahren e1in ımmer undurchschauba-
Steuersystem entwickelt, das durch eıne Vielzahl VO Steuern, ımmer 4US -

tührlichere SteuergesetZze, Verwaltungsanweıisungen USW. gekennzeichnet 1St Diese
Steuervorschritten werden tortlaufend geändert, durch CUu«cC Verwaltungsvor-
schrıiften erganzt, VO Finanzgerichten interpretiert un Z eıl durch das
Bundesverfassungsgericht autgehoben (Vermögenssteuer) oder Ort angefochten.
egen der Vielzahl VO  e Verftassungsklagen werden viele Steuerbescheide E:

Vorbehalt ausgefertigt. In der ser10sen wıssenschaftlichen Laiteratur wırd diese Eat-
wicklung LLUT och als „Steuerchaos“! bezeichnet un dem Steuergesetzgeber eın
tundamentaler Vertrauensverlust bescheinigt. Dieser tindet selıne praktischen Kon-
SCQUCNZCN ın schnell wachsender Schwarzarbeıt, vermehrter Geldanlage oder
Wohnsıitzverlagerung 1NSs Ausland un: anderen Formen der Niıchtdeklaration VO  —

Eınkommen, Vermögen oder Umsatzen, durch die sıch ımmer mehr Bürger der
Steuerpflicht entziehen. Aufßfßerdem scheuen Investoren langfristige Sachanlagen
(arbeitsplatzschaffende Investitionen), weıl ıhnen die Steuerpolitik wen1g berechen-
bar erscheınt.

Von dieser Entwicklung der Besteuerung sınd dıe Kırchen unmıiıttelbar m1t-
betroffen, weıl die Kırchensteuer eınen Zuschlag VO acht oder CuHN Prozent auf
dıe Einkommenssteuer ausmacht un:! S1Ee damıt alle Irrungen un Wırrungen
mındest der Einkommenssteuer mıtgehen. Irotzdem oder gerade die Kır-
chensteuer A4US der öffentlichen Diskussion herauszuhalten o1bt C keıine kırch-
lıchen Stellungnahmen ZU Steuersystem un! seıner gerechten Ausgestaltung,
obwohl die Kirchen VO Vertrauensverlust un: den Ausweichreaktionen ebenftalls
tangıert sınd

Dıie Steuererhebung 1ST ohl die wichtigste Beziehung der Bürger 7A08 Staat, Well
alle Bürger, zumındest als Konsumenten ber dıe Umsatzsteuer, unmıttelbar taglıch
betroffen sınd Das Fehlen kırchlicher Stellungnahmen, dıe allentalls hören sind,
WCI111 CS spezielle Fragen Ww1€ die steuerliche Behandlung VO Ehe un: Familıie
geht, 1St auch darauf zurückzuführen, da{fß CX sıch eım Steuersystem unabhängig
VO vgegenwartıgen „Steuerchaos“ eıne außerst komplexe aterı1e handelt.
Aus soz1alethischer Sıcht bringt Cr wen1g2, die Gerechtigkeit V} Einzelsteuern b7zw.
einzelnen steuerlichen Regelungen thematiısıeren. Vielmehr sind die Wırkungen
des Steuersystems insgesamt betrachten. Problematisch für die soz1alethische
Analyse dabei 1St, dafß diejenıgen, dıe laut jeweiligem Steuergesetz dıie Zahlungs-
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pflichtigen se1n sollen, nıcht unbedingt ökonomisch tatsächlich die Iräger der
Steuerlast sınd, weıl manche Steuerpflichtige die Steuerlast zumiındest teilweise
überwälzen können (also Grund- un:! Hauseigentümer Grundsteuern Miıe-
ter weıterwälzen)?.

Fuür eıne soz1alethische Beurteilung elines Steuersystems kommt eın welıteres
hınzu: Seine Regelungen können nıcht unabhängig VO anderen staatlıchen kti-
vıtäten, VOT allem den soz1lalstaatlıchen, behandelt werden. So hat das durch die
Soz1ialhilfe definıierte Exıstenzminiımum, dıe OÖöhe VO Kındergeld, Regelungen der
Finanzıerung der Alterssicherung USW. ebenso steuerrechtliche Relevanz W1€e die
Grundsatzfrage der Einkommensbesteuerung oder Steuertfreiheıit VO Soz1al-
leistungen (Sozialhilte, Arbeitslosengeld, Renten, Pflegegeld) us Diıiesen Zusam-
menhang 7zwischen alternativen Reformoptionen 1mM Bereich der soz1alen Siıcherung
un: der Besteuerung hebt der Sachverständigenrat für dıe vesamtwirtschaftliche
Entwicklung? hervor, WE betont, da{fß die Einführung VO Gesundheıts-
prämıen, be] denen nıedrige Einkommensbezieher steuerfinanzıerte Unterstut-
zungsleistungen erhalten sollen, Konsequenzen für das Steuersystem haben, da{ß
die Vorstellungen des ehemalıgen Verfassungsrichters Paul Kırchhof VO eiınem
FEinheitssteuersatz VO lediglich 25 Prozent für alle Einkommen m1t dem m:
verteilungsbedarf eıner Gesundheıitsprämie als unvereinbar erscheıinen. Diese Inter-
dependenzen erschweren außerordentlich eıne so7z1alethische Beurteijlung VO  -

steuerpolıitischen Reformvorschlägen.
Wer Reflex1ionen ber steuerliche Gerechtigkeit anstellt, mu{( weıterhin beachten,

da{ß eıne rein natıonale Steuerpolitik heute nıcht mehr möglıch 1St. Jle Steuer-
bestimmungen, die ZU Beispiel die treie Mobilität VO Waren, Kapıtal, Unter-
nehmensniederlassung und Arbeıt 1n Europa behindern, wiıdersprechen dem
Recht Umgekehrt tällt CS aber 1n der Europäischen Unıion außerordentlich schwer,
die ın eiınem solchen freien iınnenmarkt notwendıgen gemeinsamen Regeln für
eine Mındestbesteuerung VO Unternehmensgewınnen bzw. Dividenden un:! Zn
SCI1 vereinbaren. ber den EU-Raum hınaus können transnatiıonale Konzerne;
die häufig in 5() oder mehr Ländern Produktionsstätten haben, ıhre Investitions-
entscheidungen 1n den einzelnen Standorten auch VO steuerlichen Standortbe-
dingungen abhängıg machen. Dazu kommt das Problem VON rund 4.() Steueroasen
weltweıt. TIrotz dieser Komplexität der Thematık soll 1mM tolgenden der Versuch
I8 NS)  men werden, ein1ıge€ srundsätzlıche soz1alethische Überlegquen SAULT: Be-
StEUCrFUNG anzustellen.

Soz1ialethische Grundlagen
Wıssenschaftlich wurde ın der Vergangenheıit das Anlıegen steuerlicher Gerechtig-
elit VO  an eıner Teildisziplin der Volkswirtschafttslehre, der Finanzwissenschaft, 1N-
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tens1Iv reflektiert. Ebenso WwW1e€e die betriebswirtschaftliche Steuerlehre hat aber die
NECUECTEC Finanzwissenschaft die ethische Reflexion weıtgehend aufgegeben. Hınge-
SCHl spielt 1n der Steuerrechtsliteratur die Gerechtigkeitsfrage eıne wichtige Rolle,
WwW1€ die unterschiedlichen Posıtionen VON Klaus Tıpke und Paul! Kıirchhof zeıgen*,

Steuern 1in der christlichen TIradition

Weder annn dıe soz1alethıische Reflexion damıt ausgiebig auf Beıträge anderer
Wıssenschaften zurückgreifen, och bietet dıe christliche Tradıtion hıinreichende
Anhaltspunkte, obwohl 1n den bıblischen Schriften Steuern > durchaus eın Thema
sınd IDDenn der Ort der Geburt jJesu 1n Bethlehem WAartr Ja durch eiıne Erfassung der
Steuerpflichtigen veranlalst, und auch die moraltheologische Iradıtion (Z:D Tho-
1114S$S VOIl Aquın, tO.; E HE 66) hat Fragen der iındıyıduellen Steuermoral behan-
delt Diese Hınweise bieten für heutige Fragen der Besteuerung aUus tolgenden
Gründen wen12 Anhaltspunkte: Erstens reflektieren S1Ee Steuern 1n der Regel 1m
Horıizont eıner FEFremdherrschaft (römische Fremdherrschaft 1n Palästina ZLT: eıt
esu b7zw. einer autorıtaären Herrschaft, nıcht ın eiınem demokratischen Rechtsstaat.
7 weıtens NIsLaMME S1E eiınem Zanz anderen soz106ökonomischen Kontext als der
heutigen ylobal Vernetzien Wıirtschaft un: drittens 1st die wichtigste heutige Steuer
(„Könıgin der Steuern ), dıe Eınkommenssteuer, erst. Ende des Jahrhunderts
eingeführt worden. Es lagen also Banz andere Steuersysteme VOIL,.

Obwohl dıe kırchliche Sozialverkündigung angesichts der Herausforderungen
moderner Gesellschaften entstanden iSt; tauchen 1n ıhren Dokumenten Fragen der
gerechten Besteuerung allentalls and auf („Rerum Novarum“ 38; „Mater Sr

Magıstra” 1372 weıl nıcht das Steuersystem als (Gsanzes betrachtet wiırd, sondern
lediglich die indiıvıduelle Steuermoral. SO verurteılt „Gaudiıum eit Spes” die Steuer-
hinterziehung als Betrug (GS 30); ebenso der Katechismus der Katholischen Kirche
(KatKkKk 2409 Im Sozialwort der beiden orofßen Kirchen 1n Deutschland FÜr eıne
Zukunft 1n Solıdarıtät un:! Gerechtigkeıt“ VO 1997 WITF: d ZW ar der Abbau VO  »

Steuervergünstigungen un!: dıe verstärkte Bekämpfung der Steuerhinterziehung D
ordert. Die Aussagen gehen ber allgemeıne Bemerkungen nıcht hınaus (SW 191)

Steuern 1n der modernen Demokratie

Heute sınd Fragen der Besteuerung 1m Kontext der Marktwirtschaft un eınes de-
mokratıischen Staates behandeln: S1€e betreffen fundamental das Staatsverständnıiıs
(nur Rechtsstaat oder auch Kultur- un! Sozialstaat) un: zentral die politische Ord-
1NUNgS. SO haben sıch Steuerfragen schon dl€ beiden für Demokratie un: Men-
schenrechte zentralen Revolutionen der euzeıt 1ın Amerıka 1776 und Frankreich
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789 entzündet. In der Gegenwart 1st eiıne zentrale Frage der politischen Ordnung,
ob die Büurger selbst siımultan durch Volksabstimmungen ber Staatsausgaben un
die Staatseiınnahmen entscheiden dürten. In den Bundesländern un: Kommunen 1in
Deutschland, 1n denen Formen direkter Demokratie zulässıg siınd, siınd 1aber Ent-
scheidungen ber Steuern un Staatsausgaben, Besoldungsfragen USW. 1n der Regel
ausdrücklich ausgeschlossen (anders als 1n der Schweiz). Immerhin könnte die
Steuermoral der Burger dadurch erhöht werden, da{fß S1@ L1UT och Steuern, dıe VO

ihnen selbst beschlossen werden, zahlen mülßsten, die ebenso ELUT: für VO ıhnen di-
rekt gebilligten Staatsaufgaben ausgegeben werden. Auft diese Wırkungen orößerer
Steuerehrlichkeit welsen zumındest die Erfahrungen 1n der chwei7 mI1t der direk-
ten Demokratie hın® In solchen Staaten oıbt CS auch eın anderes Verhältnis (nıcht-
obrigkeıitsstaatliches) VOINl Steuerbehörde un Steuerzahler.

Weder eıne repräsentatıve Demokratıie, mı1t den starken Einflüssen VO Lobby-
Gruppen gerade 1mM Steuerrecht, kleine, zuL organısıerte Gruppen (etwa Land-
wiırte), für sıch Sonderregelungen durchsetzen, och eine direkte Demokratie,
dıe konkreten materiellen Interessen der Bürger ıhren Gerechtigkeitssinn dominıe-
LE können, gyarantıeren eın gerechtes Besteuerungssystem. Vielmehr 1st CS AaUsSs

soz1alethischer Sıcht notwendig, Fragen des Umfangs der Staatstätigkeıit un der
Besteuerung AUS eiıner unparteilichen Perspektive analysıeren. Dıie Frage lautet
also Wıe sollten die grundlegenden Regeln für die Besteuerung un: der Staatstätig-
eıt aussehen? Diese Frage ann ethisch befriedigend 1L1UTr beantwortet werden,
WE Ianl VO eigenen ökonomischen Status abstrahiert.

Aus einer solchen unparteılichen Ausgangssıtuation, etwa eiınem VO John Rawls
vorgeschlagenen „Schleier des Nıchtwissens“, ergeben sıch tolgende Überlegungen:
Der Staat muf( eın Rechtsstaat se1n, der die Grundrechte der Bürger garantıert, 1:

mu{fß zudem, durch Infrastruktur dıe Voraussetzungen für private ökonomische
Aktivıtäten schaffen, 1: 1sSt Kultur- un: Sozı1alstaat, weıl Biıldungseinrichtungen
tür alle Burger und Sozialleistungen (soziokulturelles Exıstenzmiınımum) bereit-
stellt. Daher 1St eın erheblicher Umftang Staatstätigkeıit für eiıne moderne Indu-
striıenatıon unabdingbar”. Diese liegt 1mM Interesse aller Bürger.

as konkrete Ausmafß der Staatstätigkeıit® (Daten für schwankt aber auch
iınnerhalb VO Industrienationen erheblich: iınnerhal der Europäischen Unıion VO

Irland mi1t 5141 Prozent, ber Deutschland m1t 46,1 Prozent bıs hın Schweden
mı1t 52,6 Prozent (ın den USA 519 Prozent un: Japan 53736 Prozent). Der Normal-
SaTıZ der Mehrwertsteuer geht VO Luxemburg MIt 15 Prozent, Deutschland un
Spanıen mıiıt Prozent, bıs hın Dänemark un: Schweden mı1t 5 Prozent. Der
Höchstsatz der Einkommenssteuer bewegt sıch VO  } Luxemburg mı1t 39 Prozent
und Portugal mıiıt 40 Prozent, ber Deutschland mıiıt 5122 Prozent bıs hın Belgien
mMiı1t 5097 Prozent un Finnland mM1t 60,8 Prozent. Man annn testhalten, da sowohl
das Ausmafß der Staatstätigkeıt un der zugehörıge Steuerumfang SOWI1e die Steuer-
struktur (Verhältnis VO Einkommens- un Umsatzsteuer) stark varıleren.
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Der Umfang der Staatstätigkeıt allein 1st zudem 1n soz1alethischer Hinsıcht wen12g
aussagekräftig, weıl erstens bei gleichem Umfang un gleicher Struktur der Staats-
tätigkeıt 1n verschiedenen Ländern die Etfizienz sehr unterschiedlich se1ın kann, 1N-
dem Fehlorganisation, Selbstbeschäftigung der Bürokratıie, Staat als „Beute der
Staatsdıener“ einer ganz unterschiedlichen Qualität der Staatsleistungen führen
annn Die internatiıonalen Vergleichstests 1mM Bildungsbereich (PISA-Studıie) zeıgen
offensichtlich, da{fß für den deutschen Staatsapparat eine geringe Leistungsfähigkeit

konstatieren 1St. Aufßerdem sınd aufgrund des das Subsıidiarıtätsprinzip NUur

inkonsequent umsetzenden Föderalismus eın hoher Umfang VO Selbstbeschäfti-
>  T  UNng der Bürokratien un: hohe Aufwendungen für polıtisches Personal (Mınıster,
Landtagsabgeordnete, Vertretungen 1n Berlin un Brüssel) verschiedener t_
lıcher Ebenen gegeben. In Deutschland besteht weıterhıin eıne Asymmetrie, WENN

dıe Verschwendung VO Steuermuitteln nıcht strafrechtlich verfolgt wiırd, ohl aber
die Steuerhinterziehung. Weıiıterhin HOB sıch die Struktur der Staatsausgaben
zwischen verschiedenen Ländern stark unterscheiden (Z Aufwendungen für (3&
fangnı1sse 1mM Verhältnis Sozialleistungen), da diese Struktur ebentalls so7z1al-
ethisch relevant 1ST. SO 1St iın den USA die Zahl der Inhaftierten 1m Verhältnis ZUur

dortigen Bevölkerung sechsmal hoch W1€e 1ın Deutschland. Entsprechend werden
1n Deutschland mehr Miıttel ZUr Unterstützung VO Langzeıtarbeıitslosen, 1n den
SA mehr für Gefängnisse ausgegeben.

Wenn INa  e} einmal annımmt, da{fß diese auch für die Besteuerung fundamentalen
Fragen 1ın soz1alethischer Hınsıcht befriedigend yeklärt sınd, da{ß für die Staats-
ausgaben eın legıtimer Umfang der Staatstätigkeit, eıne gerechtfertigte Struktur der
Staatsausgaben un eın effizienter Umgang MI1t den Steuermuitteln der Burger BCcCHC-
ben sınd, stellt sıch das Problem der gerechten Fınanzıerung der Staatstätigkeit: [)a-
be] können einıge konkret dem einzelnen Bürger zurechenbare Leistungen durch
Gebühren un! Beıiträge (Anlıegergebühren, Ausstellen elınes Passes etC.) tinanzıert
werden. Der oröfßte e1] der Staatsausgaben mufß aber durch Steuern aufgebracht
werden.

Prinzıpien gerechter Besteuerung
Fuür die Besteuerung ergeben sıch AUS einer AaUsSs unparteischer Sıcht VOTSCHOMUIMNE-
NCN Reflexion tolgende fundamentalen Gerechtigkeitsprinzipijen ”: Erstens 1STt eın
ausreichendes Steueraufkommen für die soz1alethisch legıtımıerten Staatsaufgaben
ertorderlich. Es darf also weder Zur Kürzung notwendiger Staatsaufgaben kom-
IMNCN, och dürfen autfende Staatsausgaben auf Kredit finanzıert werden, weıl
1n der Zukunft erhebliche Steueranhebungen drohen. Das zweıte Grundpostulat
besteht 1n der Allgemeinheit der bestenerung: lle Bürger sınd DE Besteuerung
heranzuziehen. estimmte Personen biıs 1n die Gegenwart die englısche Könı1g1n)
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oder so7z71ale Gruppen (Klerus un del VOT der Französischen Revolution) aus der
Besteuerung auszunehmen oder ıhnen weıtreichende Privilegien (Einkommenser-
mittlung 1n der deutschen Landwirtschaft) gewähren, 1st unzulässıg. Es mussen
aber nıcht NUr alle Personen DA Besteuerung herangezogen werden, sondern gle1-
che ökonomische Sachverhalte (Einkommen, Umsatze, Vermögen) sınd gleich

behandeln. Der dritte Grundsatz der Gleichmäßigkeit der bestenuerung wiırd
mıßachtet, WenNnn 1ın der Erbschaftssteuer Sparguthaben un: Wertpapiere mı1t dem
Marktwert, hingegen Grundstücke un Häuser mMıiı1t deutlich geringeren Einheits-
erten besteuert werden. uch eıne Doppelbesteuerung, iındem eın Einkommen
oder Gewınn zunächst einmal be1 einem Unternehmen und ann och eiınmal be1
der privaten Finkommenssteuer des Eıgentümers (ohne Anrechnung) besteuert
wiırd, wıderspricht diesem Grundsatz.

[)as vierte Postulat erfordert eıne Besteuerung ach der Leistungsfähigkeit der
Bürger: Dies betritfft 7A0 eınen die Verpflichtung derjenıgen, dıe ber ein höheres
Einkommen oder Vermögen verfügen, mehr ZUHT: Fiınanzıerung der allgemeinen
Staatstätigkeıit beizutragen, als diejenıgen, die Nur ber geringe Einkommen un
eın Vermögen verfügen. Zum anderen bedeutet CS die Verpflichtung derjenıgen,
die ber höhere FEinkommen verfügen, höhere Steuern zahlen, damıt diejenigen,
die ber eın der 1L1UT eın yeringes Einkommen verfügen, ein Mıiındesteinkommen
erhalten b7zw. diejenigen, dıe einen erhöhten Bedarf haben (Z: B Behinderte), eNT-

sprechend unterstutzt werden.
iıne fünfte Anforderung betrifft die Iransparenz des Steuersystems: Wenn INa 1n

einem demokratischen Rechtsstaat Gesetzestreue der Bürger erwartetl, mussen dıe
(zesetze 1ın ıhrem Umfang begrenzt un 1m Inhalt verständlich se1n, da{fß für den
Normalbürger klar ISt, W 4S der Gesetzgeber VO ıhm un:! der einzelne
Steuerpflichtige seine Steuerpflichten ohne tremde Hıiılte eınes Steuerberaters
selbst ermuitteln ann. Eın kompliziertes un nıcht transparentes Steuersystem hat
ZUT: Folge, da{fß Steuerzahler, dıe sıch keinen Steuerberater eısten können, hohe
Steuern zahlen, weıl S1C estimmte Absetzmöglichkeiten nıcht 11SNULZEeN können.
Eın Steuersystem darf nıcht gestaltet se1n, da{ß mi1t Hilte V Anlage- und Steu-
erberatern sıch eın e1] der Steuerpflichtigen weitgehend der Besteuerung entzieht.
uch darf das Steuervertahren nıcht MI1t großen Anforderungen den Steuer-
pflichtigen (Belegsammeln) un:! unnötıgen Eingriffen 1ın selne Privatsphäre verbun-
den se1IN. Es 1STt aber eiıne Ütopıie, eıne Einkommenssteuer entwickeln können, bel
der INa  ' die Steuererklärung auf eiıner Seıte, geschweıge enn auf eıner Postkarte,
abgeben annn [)as würde der ditferenzierten Lebenswirklichkeit der Bürger nıcht
gerecht werden 10

Die sechste Anforderung betrifft die Effizienz der Steuerverwaltung: Dazu sınd
eine hınreichende Anzahl qualifizierter Finanzbeamter ertorderlich. In der Verwal-
tungsprax1s 1STt eıne Gleichbehandlung vergleichbarer Steuertälle z sıchern un:
ihre zügıge Bearbeitung ebenso Z gewährleisten WI1€E eine regelmäfßsige Kontrolle
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der Steuerpflichtigen. Hıer lıegen erhebliche Defizite VOI; WE eıne regelmäßige
Prüfung VO Betrieben nıcht ertolgt. Weil die Steuerverwaltung Ländersache 1St un:
durch Prüftung eingenommene Mehreinnahmen be] Geberländern in den Länder-
tinanzausgleıich lıeßen oder be] Nehmerländern dıe Zuweıisungen mındern, fehlt
eCin Anreız für eıne wırksame Aufsenprüfung !! Der Verwaltungsaufwand für die
Erhebung eıner Steuer W1€ der Deklarationsaufwand für den Steuerpflichtigen
dürten nıcht hoch se1n, da{fß sS1e 1mM Verhältnis ZU Aufkommen der Steuer sehr
beträchtlich sınd

11N€e sıiehte Antforderung eın dSteuersystem verlangt seıne Konstanz: [ )a Bürger
1in Abhängigkeiten VO Steuergesetzen langfristige Disposıitionen treffen (ın Unter-
nehmen investieren, Häuser errichten, Lebensversicherungen abschließen, für d16
Versorgung der eigenen Angehörigen 1m Todestall planen USW.), sınd häufige un:
abrupte AÄnderungen der dteuergesetze abzulehnen. Es 1St erforderlıch, CIn dauer-
haftes Steuersystem einzuführen, be] dem LLUT geringe tortlaufende Anpassungen
ertorderlich sınd

1ne achte Anforderung bezieht sıch auf den Inflationsausgleich: Steuerliche
Werte, W1€E das Exıstenzmiınımum, der Betrag aAb dem der Höchststeuersatz oilt,
Freibeträge 1n der Erbschaftssteuer USW. siınd regelmäfßig dıe Preissteigerungs-

ANZUDASSCH, dafß der Fiskus nıcht einem heimlichen Inflationsgewinner
wırd Die neunNnte Anforderung betriftft die rechtstaatliche Kontrolle: Es mu{f(
möglıch se1n, Bescheide der Steuerverwaltung VOT Gericht klagen können.
In eıner marktwirtschaftlichen Wırtschaftsordnung 1St zehntens ebentalls och die
Wettbewerbs- UuUN Rechtsformneutralität ertorderlich: Okonomische Disposıtio0-
He  $ (Wahl eıner Unternehmensrechtsform, Anlage 1ın estimmten Wıirtschaftszwei-
ven) sollten nıcht allein der prıimar durch Steuergesetze bestimmt se1n. Ebenso
dürfen Steuergesetze nıcht be] zueinander 1m Wettbewerbh stehenden Unternehmen
die eınen begünstigen un dıe anderen benachteıiligen. Auf der Basıs dieser Prinz1-
pıen können 1U zentrale steuerpolıtische Kontliktfelder analysıert werden.

I1 Steuerpolitische Konflıktlagen
1nNe Grundsatzirage betrifft die truktur des Steuersystems insgesamt, nam-
ıch danach, welche Steuern überhaupt erhoben werden sollten. War hat CS theo-
retische Überlegungen gegeben, dıe Staatsfinanzen Jeweıls 1Ur mıt einer
einzıgen ıdeal ausgestalteten Steuer tinanzıeren. lle realen Steuersysteme be-
dienen sıch aber eıner Vielzahl VO Steuern. Di1e beiden wichtigsten Steuern serfzen
beim Einkommen un! be] Konsum ı1ne solche Besteuerung VO Einkommen
un: Konsum 1STt sinnvoll, weıl sowohl die Ööhe des iındıviduellen Einkommens WI1e€e
die ohe des Konsums Ausdruck wiırtschaftlicher Leistungsfähigkeit sind
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Konsum un Einkommen

Wenn INan 1Ur beıim Konsum würde, könnte INa ZW ar eıne ZEWI1SSE
71ale Differenzierung vornehmen, iındem Grundgüter, die 1m Haushalt VO Nıed-
rigeinkommensbeziehern einen hohen Anteil haben, nıedrig besteuert werden,
während Güter, die überwıegend VO Haushalten miıt hohem Einkommen nachge-
fragt werden, m1t eiınem hohen Steuersatz belegt werden (Luxussteuer). Je stärker
INall der Steuersäatze differenziert, stärker wırd sıch aber das Problem stel-
len, bestimmte Csuter eiınem konkreten Steuersegment zuzuordnen. Be1 eiıner reinen
Konsumsteuer würden zudem Eınkommensbestandteıle, die geSpart werden,
steuerlich Sal nıcht ertaßt. Wenn S1@e auch 1n spateren Perioden dem Konsum nıcht
zugefügt würden, könnte eiıne Besteuerung erst Lebensende erfolgen.

[ )a die Gemeiinschaft der Staatsbürger durch Rechtsschutz, Infrastruktur USW. be-
reıits dıe Einkommenserzielung, nıcht aber erst die Einkommensverwendung durch
Konsum ermöglıcht, erscheınt CS sinnvoll, bereıts das Einkommen besteuern. Es
1St aber nıcht sachgerecht, da{fß InNan sıch allein auf eıne Einkommensbesteuerung
beschränkt. Nıcht alle FEinkommen werden VO der Finkommenssteuer erfafst,
da{ß S1e zumiıindest teilweise ber Konsumausgaben besteuert werden können. DPer-

MIt ausländischen Einkommen (Z Tourısten) halten sıch 1m Inland auf und
NutLzen etwa die heimısche Infrastruktur. Es 1St sinnvoll, da{ß auch solche Personen
sıch 1er zumiındest ber Konsumsteuern der Fınanzıerung der Staatsleistungen
beteiligen. We]] armere Haushalte ıhr Finkommen fast vollständıg für Konsum-
7zwecke ausgeben, während wohlhabendere Haushalte 1m Durchschnitt hohe Spar-
quotLen haben, 1St der Anteıl der Konsumsteuern Einkommen be] armeren
Haushalten höher. Wenn INa  = Hür das Steuersystem insgesamt eıne progressive Wır-
kung haben will, 1st CS erforderlıch, da{ß die Einkommenssteuer eın höheres (3e-
wiıcht un: Volumen als die Mehrwertsteuer hat!2 Der Verlagerung der direkten
Steuern auf iındirekte Steuern sınd daher A4US soz1alethischer Sıcht Grenzen ZESELZL,
die 1n Deutschland fast erreicht sınd (Einkommens- un! Körperschaftssteuer 1m
Jahr 2003 17586 Milliarden Euro, Umsatzsteuer 142,4 Miılliarden Euro)

In eıner Konstellation der Unparteilichkeit WIFr d I11Lall sıch auf eın progress1ives
Einkommenssteuersystem verständigen. ohe Einkommen haängen n1ıe allein VO

indivıiduellen Anstrengungen des einzelnen ab Da jemand seıne Fähigkeiten ent-

talten kann, 1St auch VO der Rechtsordnung, der Infrastruktur, dem Bıldungswesen
eines Landes USW. mıtbedingt. Daher 1St eiıne gyesellschaftliche Teilhabe individuel-
ler Leistungserfolge legitim. ohe Finkommen unterliegen zudem auch eıner
Solidarıitätspflicht. Die Progression 1STt 1aber ach oben hın begrenzen, weıl die
Schulung der persönlıchen Fähigkeiten un! Begabungen b7zw. ob un: WwW1e S1€e ann
eingesetzt werden, tatsächlich VO persönlichen ngagement des einzelnen 1Ab-
hängen.

ID der Erhalt eıner Erbschaft die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
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eıt eınes Steuerpflichtigen bedeutet, ISTt CS ebentalls soz1alethisch geboten, eıne
Erbschaftssteuer Zu erheben. Be]l Betriebsübernahmen sollte die Erbschaftssteuer
nıcht gestundet der reduzıert werden, sondern die Zahlungspflicht auf zehn Jahre
gestreckt werden, be1 eiınem plötzlichen Todestall die Ex1istenz eınes Betriebs
nıcht gefährden. Wejl InNnan Kosten für bestimmte Staatsausgaben (z.B Straßen)
den utzern unmıttelbar anlasten kann, soll 1es ber dıe Kraftfahrzeug- un:
Mineralölsteuer geschehen. Weıiterhin 1St CS sınnvoll, neben der Einnahmeerzielung
für den Staatshaushalt mıt eıner Steuererhebung auch och den Zweck verfolgen,
unerwünschte Aktıvıtäten (Rauchen, Alkoholgenufß, Umweltbelastung) zurück-
zudrängen un: datür spezielle Verbrauchssteuern einzusetzen. Dies iStT ebentfalls
soz1alethisch legıtim, weıl Jemand, der selbst Raucher 1STt oder häufiger Alkohol
yenelt, 1n eıner unparteischen Ausgangssıtuation solchen Regelungen zustimmen
könnte.

Steuerehrlichkeit

Um die wachsende Spirale VO Steuerverdrossenheit der Bürger aufgrund tort-
aufend Gesetze, Kontrollmafßnahmen US W. durchbrechen, sınd orund-
legende Retormen ertorderlich. Erstens 1st die Steuergesetzgebung, VOT allem 1mM
Eınkommenssteuerrecht, drastisch vereintachen ! Dıies annn dadurch gesche-
hen, da{ß eiıne Reihe ökonomischer Aktıivitäten b7zw. als Törderungswürdig AINNSCSC-
ene so7z1ale Tatbestände 1n eiIn TIranster- un! Leistungsgesetz überführt un 1m
öffentlichen Haushalt ausgewlesen werden: 7A1 Beispiel die Förderung des
Schiffsbaus oder der Produktion VO  a Filmen. Dann mussen sıch diese Iranster- un:
Subventionsleistungen 1n jeder Haushaltsberatung mıt anderen Ausgabeposıtionen
der Konkurrenz stellen un sıch legitimieren, während bisher ıhr Volumen (Steuer-
auställe) 1L1UT eıne Schätzung darstellte un: sıch häufig als Dauertatbestand erwıesen
hat Weiterhin ann C® eiıne erhebliche Vereintachung dadurch veben, WE eıne
Vielzahl VO Absetzmöglichkeiten gestrichen werden, ındem eLtwa häusliche Ar-
beıtszımmer, VOT allem aber die Wahl des Wohnortes, SCHAUSO W1€e 1ın den USA, ZUE

Privatsache erklärt werden. Wer durch das billigere Wohnen 1m ländlıchen Raum
profitiert un: durch umweltbelastende längere Fahrten ZUr Arbeit die Umwelt
schädigt, sollte nıcht och steuerlich gefördert werden.

1Ne starke Vereinfachung der Steuergesetzgebung un der Steuerverwaltung
mu{ß 1aber zugleich einhergehen MIt mehr Steuerehrlichkeit. Diese aln dadurch
gefördert werden, da jeder Burger dauerhaft eıne teuernummer erhält!+. Diese
teuernummer hat il be] seınen Arbeıtgebern, be] seıner Bank, SOWI1e be] Orten
nebenberuftlicher Tätıgkeiten (Z als Referent) anzugeben. Miıt der jeweıligen (5e€e-
halts-, 1NS- oder Honorarzahlung erfolgt zugleich eiıne Meldung das Fınanz-
am Zu Begınn eines Jahres erhält der Steuerpflichtige AT Erleichterung den
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Entwurf seıner Steuererklärung VO Fınanzamt zugesandt, dıe annn erganzen
annn Durch eın solches Vertahren würden Steuervereinfachung un: Steuerehrlich-
eıt and 1ın and yehen. Wenn W1e€e ın der Schweiz der Mietwert der selbst-
genutzten Wohnung als FEinkommen bewertet wiırd, un 11UTFr nachgewiesene Auf-
wendungen steuerlich geltend vemacht werden könnten, könnte eıne wesentliche
Quelle der Schwarzarbeit (Handwerkertätigkeit 1n Privathäusern) zurückgedrängt
werden. Nur auf solchen Wegen könnte die Spirale VO  = wachsender Steuerverdros-
senheit und zunehmender Steuerunehrlichkeit durchbrochen werden. Dıies trıfft
aber zunächst 1Ur autf inländische FEinkommen un Vermögen

Steuergesetzgebung 1mM Kontext der Globalisierung
Durch die internationale Vertflechtung können Personen sowohl mI1t hoher beruf-
liıcher Qualifikation als auch miıt eıner nıchtortsgebundenen Tätıgkeit Kapital SOWIe
Unternehmenssitze 1Ns steuerbegünstigte Ausland verlagern. Damıt oibt er eiınen
Wettbewerb VO steuerbegünstigten Standorten. Eın solcher Steuerwettbewerb 1St

langläufiger Überzeugung nıcht grundsätzlıch abzulehnen. In Lan-
dern, 1n denen ZAN Beispiel eıne politische Klasse un: eın ıneffizienter Staats-
pparat die Steuerzahler ausbeuten un 6S ungerechte Steuergesetze o1bt, schränken
Optionen der Mobilität diese Möglichkeiten eın un zwıngen solche Länder
z1alethisch sinnvollen Reformen. Umgekehrt stellt 1aber internationale Mobilität ein
Problem dar Der Hochschulabsolvent, der en kostenloses Studium erhalten hat,
seilıne gesamte Berufstätigkeit ANn 1aber 1mM Ausland absolviert, zahlt sOomıt nıchts
durch seıne eigenen Steuern für die Hochschulfinanzierung zurück. Unternehmen
mi1t ınländischen Produktionsstätten, die 1m Inland die offentliche Infrastruktur
Nutzen, qualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen USW., aber ihre Gewıinne 1NSs Aus-
and verlagern, können sıch der Beteiligung der öffentlichen Fınanzıerung 1m In-
and entziıehen.

Im Kontext der Globalisierung stellt sıch eine fundamentale Gerechtigkeıitstrage:
Die Gleichmäfßigkeit (Gleichheıit) der Besteuerung tordert, dafß yleiche ökonomıi-
sche Sachverhalte oyleich besteuert werden. Weil bereıts eiınıge Länder (Skandına-
vıen) e1in duales Steuersystem eingeführt haben, 1n dem mobiles Kapital nıedriger,
der iımmobilere Faktor Arbeit 1aber höher besteuert wırd, trıtt der Sachverstän-
digenrat für dıe Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch iın
Deutschland für e1in solches 5System e1In. Dabe]l raumt ausdrücklich e1n, da{ß m:
verteilungselemente un: damıt Anliegen der so7z1alen Gerechtigkeit ın verteilungs-
politischer Hınsıcht zurücktreten. Aus soz1alethischer Sıcht mü{fßten eigentlich
zumındest beide Einkommens arten gleich, eher och „arbeıtslose“ Kapıtaleinkom-
IHGE  e höher besteuert werden als Einkommen A4AUS Arbeit.

Di1e gegenwärtıge Sıtuation des internationalen Steuerwettbewerbs zwıngt fol-
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gender Güterabwägung: Wenn INan iın Deutschland will, da{fl eın US-amer1ikanı-
sches Unternehmen sıch ın den Bundesländern niederliä(ßt un: Oort Arbeıts-
plätze schafft un: nıcht diese Investition in anderen Ländern des EU-Binnen-
marktes tätıgt, mu{( Deutschland seine Steuersätze für Unternehmen senken. Aus
Gründen der Gleichbehandlung un: Wettbewerbsneutralıtät darf INa  — annn aber
nıcht TINE: für dieses eıne Unternehmen die Steuern senken, sondern mu{ß 1e$s auch
für entsprechende deutsche Unternehmen u  =) Man wiırd annn der Beteiligungs-
gerechtigkeıt VO mehr Menschen Arbeıitsmarkt Vorrang geben un den
Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeıit be1 der Einkommens- un (Gewıiınnver-
teilung zurücktreten lassen mussen. Die wirtschaftliche Mıiısere 1in Deutschland 1sSt
auch darauf zurückzuführen, da: [an bisher be1 diesen un: Üıhnlichen Güterab-
wagungen (Z.B ın der Sozialpolitik) der Verteilungsgerechtigkeıit ' Vorrang AAA
ben hat, Well nıcht entstandene Arbeitsplätze nıcht hinreichend 1in Rechnung gC
stellt wurden.

Es 1St allerdings anzustreben, da{fß das Ausma{f solcher unbefriedigenden Ab-
wägungsentscheidungen verringert wiırd, indem durch eıne Steuerharmonisierung
1n der Europäischen Union für Unternehmensgewinne, Dividenden un: Zinsen 1mM
Sınn eıner Mindestbesteuerung der Wettbewerb den FEU-Ländern unnn den
nıedrigsten Steuersatz eingeschränkt wırd Weiterhin sollte ın der Europäischen
Unıion die Steuerflucht bekämpftt un: entsprechend auf anlıegende Länder (Mo
NaACO, Liechtensteın, Schweıiz) eingewiırkt werden. Wenn 1I11all den EU-Raum als
Ganzen nımmt, mü{fßte die Steuergesetzgebung gestaltet werden, da{ß eın Burger
eınes EU-Mitgliedslandes, der VO einem EU-ansässıgen Unternehmen beschäftigt
wırd un selne Arbeıit hauptsächlich 1n der Europäischen Unıion verrichtet, auch
Ort den oröfßten 'e1] seıner Steuern zahlt, selbst WEeNn den Wohnsıitz außerhalb
(Schweiz oder Monaco) wählt Der Besıtz der Staatsangehörigkeıt eınes el an-
des, der Auftenthalt auf EU-Gebiet un: Einkommenserzielung 1mM EU-Gebiet bıe-
ten ausreichende Anknüpfungspunkte für die Besteuerung Z Formel-1-Fahrer).
uch für Unternehmen, die innerhal der Europäischen Unıion wirtschaftlich tatıg
werden, muüufte eine Mindestbesteuerung gewährleistet se1nN, un ZW ar dem ÖOrt,

dem ein Unternehmen staatlıche Vorleistungen (Rechtssicherheit, soz1ıaler
Friede, Infrastruktur, zuL ausgebildete Arbeitskräfte USW.)

Die Frage der Vermoögenssteuer
1ne besonders umstrıttene rage ist;, ob dıe durch eın Urteil des Bundesvertas-
sungsgerichts 995 mıt Wırkung Zu 31 Dezember 1996 aufgehobene Vermögens-
SLeuUECY wiıieder eingeführt werden soll Dabei geht 65 geht darum, ob unabhängıg VO  =

dem A diesem Vermögen erwachsenden Einkommen das Vermoögen selbst eiıner
gesonderten zusätzlichen Besteuerung unterliegen sollte. Zunächst 1STt konstatıie-
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rCN, da: eıne Diskrepanz besteht 7zwischen Einkommen aus abhängiger Arbeıt, die
eiınem Quellenabzug unterliegt, un Einkommen AUS Vermoögensertragen, I1anl-

che Komponente nıcht erfafßt der leichter nıcht deklariert werden annn Wenn
Vermogen aUus VELTSLTEeHUETFEN Einkommen gebildet wiırd, AaUS Vermögen Hießende
Finkommen durch eın Quellenabzugs- b7zw. Meldeverfahren tatsächlich ertaßt
werden, realisıerte Wertsteigerungen, eLIWwa be] Haus- b7zw. Wertpapilerver-
käufen einer Besteuerung unterliegen un: 1m Todesfall Vermögen och durch eıne
FErbschaftssteuer belastet wırd, 1STt eıne gesonderte Vermoögenssteuer, Lücken
der Einkommensbesteuerung schliefßen, nıcht notwendıg. Die erheblichen
Mängel des bestehenden Steuersystems sprechen 1im Sınn einer nachträglichen
Korrektur für den Versuch, Teilen steuertrei entstandenes Vermoögen zumındest
och mMI1t eıner Vermögenssteuer erftassen.

Aus so71alethischer Sıcht spricht für eiıne Vermogenssteuer, da{ß Vermögen ZUuUr

Fınanzıerung der Steuer wirtschaftlich sinnvoll angelegt werden muüßte. Dıie Ver-
mOgenssteuer un der durch S$1Ce ausgelöste Druck auf ökonomische Verwertung des
Vermogens könnte als Sozialbıindung des E1gentums angesehen werden. Es 1st 1aber
dagegen testzuhalten, da jemand, der Zzu Beispiel auf Kosten der Steuerzahler eın
kostenloses Studium erhalten hat, nıcht CZWUNSCH werden kann, entsprechend S@e1-
NCN Fähigkeiten Arbeitseinkommen erzielen. Hıer o1bt s keine „Soll“-Besteue-
LUINS, sondern lediglich eıne „Ist”-Besteuerung des tatsiächlich erzielten FEinkom-
INCNS, weıl Humankapital nıcht einer Vermögenssteuer unterliegt.

Ebenso problematisch 1St CSs WEeNnN Renten- un: Pensionsansprüche VO abhängıg
Beschäftigten nıcht, aber ein der Alterssicherung V.C)  e Selbständigen dienendes
Mietshaus voll der Besteuerung unterliegen würden. Die Aufwendungen der trühe-
LE Vermögenssteuer machten lediglich 15 bıs Zzwel Prozent des Aufkommens der
Einkommenssteuer Aau  N Gegen eıne regelmäßige Besteuerung VO Vermögen
spricht auch, da{f be1 ihrer Erhebung eın erheblicher Aufwand notwendıig 1St iıne
bessere Erfassung VO Vermögenseinkommen einschliefßlich des realisıerten Wert-
zuwachses würde eınen höheren Ertrag erbringen, da{ß 1m Sınn einer Zukunfts-
orıentierung un elines steuerpolıtischen Neuanfangs auf eıne Vermoögenssteuer VT

zıchtet werden annn

Schlußbemerkung
Nur WE CS gelingt, den oravierenden Vertrauensverlust 1n das Steuersystem
überwinden, iındem durch eıne grundlegende Steuerretorm das Steuerchaos beendet
wırd, annn das Steuersystem seiınen soz1alethisch gebotenen Beıtrag mehr
Wachstum un Beschäftigung eisten. Im Rahmen e1ınes erheuerten Steuersystems
ware C055 verfehlt, ZUuU Beispiel die Absenkung des Spıtzensteuersatzes als Ausdruck
VO zunehmender Verteilungsungerechtigkeit deuten. Denn eiıne echte Steuer-
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reftorm könnte aı führen, da{ß bisher ÜNVeErISEiEeEUETTE Einkommensbestandteile
erstmals überhaupt besteuert würden.

Nur grundlegend die Besteuerungsmoral des Staates verbessert wiırd,
annn 1n Deutschland die Erosion des Sozialkapıtals 1m Sınn eıner tortlaufend S1N-
kenden Steuermoral der einzelnen Bürger beendet werden. Dann könnte als Ergeb-
N1Ss eiıner umtassenden Steuerreform 1€eSs zeıgt das Beispiel anderer Länder eın
höheres Steuerautkommen die Folge se1nN, das für den Abbau der Staatsverschul-
dung, ukunttsinvestitionen un Sozialleistungen A Vertügung steht.
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